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Justiz- und Polizeiwillkür in Gießen 
dem Staatsgerichtshof vorgelegt!

Drei Jahre lang haben Betroffene und UnterstützerInnen in Gießen die Aktivitäten
von Justiz und Polizei beobachtet und jährlich in umfangreichen Dokumenta-
tionen zusammengestellt. In vielen der dort beschriebenen Fälle sind auch
Grundgesetz und hessische Verfassung gebrochen worden.
Nachdem die Staatsanwaltschaft systematisch Strafanzeigen zurückwies oder Er-
mittlungen verweigerte, haben nun mehrere hessische BürgerInnen die Doku-
mentation 2006 dem hessischen Staatsgerichtshof vorgelegt. Sie stützen sich
dabei auf den Paragraph 147 der Hessischen Verfassung. Dort sind die Bürge-
rinnen und Bürger des Landes aufgerufen, verfassungswidrig ausgeführte öffent-
liche Gewalt dem Hessischen Staatsgerichtshof zu melden. Im Wortlaut heißt es:
„Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt ist jeder-
manns Recht und Pflicht. Wer von einem Verfassungsbruch oder einem auf Ver-
fassungsbruch gerichteten Unternehmen Kenntnis erhält, hat die Pflicht, die
Strafverfolgung des Schuldigen durch Anrufung des Staatsgerichtshofes zu er-
zwingen.“
Die Vorwürfe an Polizei und Justiz, die in der Dokumentation zusammengefasst
sind, reichen von Freiheitsberaubung über Rechtsbeugung, Strafvereitelung, ille-
galen Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen und DNA-Tests bis zu gefährli-
cher Körperverletzung im Amt, falscher Verdächtigung und übler Nachrede. Trotz
der seit 2004 minutiös geführten Dokumentation, die jeweils auch der Staatsan-
waltschaft vorgelegt wurde, hat bislang kein einziger der TäterInnen in Robe oder
Uniform vor Gericht gestanden. Die AutorInnen der Dokumentation sind darüber
aber wenig überrascht, denn die Staatsanwaltschaft Gießen gehört zu den Institu-
tionen, denen mehrfache Rechts- und Verfassungsbrüche nachgewiesen werden.
Mit der Vorlage der Dokumentation beim Staatsgerichtshof hoffen die einrei-
chenden BürgerInnen auf eine vom Gießener Justizfilz unabhängige Begutach-
tung der beschriebenen Fälle und der dabei verwirklichten Rechtsbrüche durch
Polizei, StaatsanwältInnen und RichterInnen.

Anlage
 − Das Schreiben an den Hessischen Staatsgerichtshof (Download unter
     www.projektwerkstatt.de/polizeidoku/2006/br_stgh.pdf).

Hinweise:
1. Die Dokumentation „Widerstand ist Pflicht!“ ist in Papierform über www.aktions-
versand.de.vu zu bestellen und im Internet über www.polizeidoku-giessen.de.vu
als Ganzes oder kapitelweise als PDF-Datei herunterzuladen.
2. Ein Mitwirkender an der Dokumentation ist am 20.11.2006 vom Amtsgericht
Gießen zu 140 Tagessätzen verurteilt worden wegen einer justizkritischen Aktion
(zusammengezogen mit anderen Urteilen in politischen Prozessen ist eine
Gesamtstrafe von 10 Monaten Haft ohne Bewährung verkündet worden). Das
Verfahren geht in die Berufung. Die Frage des § 147 der hessischen Verfassung
spielt eine Rolle in diesem Prozess.
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Hinweis:
Die Gruppe K.O.B.R.A. gibt es nicht.
Vielmehr ist es eine Anlaufstelle, in
der Menschen mit ihren Ideen aktiv
werden können. Ziel ist, Informa-
tionen über Repressionsmethoden
und emanzipatorische Alternativen zu
veröffentlichen und Menschen zu hel-
fen, sich gegen die Übergriffe von Po-
lizei und Justiz zu wehren.
Der Text entstand in der Projektwerk-
statt. Die ist ein Haus, ein offenes po-
litisches Zentrum ohne Leitung und
vertritt als „Projektwerkstatt“ keine
Position nach außen. Alle in der Pro-
jektwerkstatt aktiven Personen und
Gruppen sprechen nur für sich selbst,
es gibt auch hier keine Gruppe mit
dem Namen „Projektwerkstatt“, nicht
einmal irgendeine Runde von Men-
schen, die sich unter diesem Titel
trifft.

Gegen Stellvertretung und
kollektive Identitäten!
Für Autonomie und Koope-
ration!


